
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) wird nach Beschluss-Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom                    folgende Satzungfassung durch die Gemeindevertretung vom                    folgende Satzung
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 für das Gebietfür das Gebiet
"südlich des Schmalweges, östlich der Bahnhofstraße und nördlich des"südlich des Schmalweges, östlich der Bahnhofstraße und nördlich des
Goosweges in der Gemeinde Lehe"Goosweges in der Gemeinde Lehe" bestehend aus der Planzeichnung bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:(Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:
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Planzeichen     Planzeichen     Erläuterung                                    Erläuterung                                    RechtsgrundlageRechtsgrundlage

I.   FESTSETZUNGEN NACH § 9 BAUGB UND BAUNVO 1990 I.   FESTSETZUNGEN NACH § 9 BAUGB UND BAUNVO 1990 
                                                                                    Art der baulichen NutzungArt der baulichen Nutzung                                                § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

                                                                                    Sonstiges Sondergebiet                                              Sonstiges Sondergebiet                                              § 11 Abs. 2 BauNVO§ 11 Abs. 2 BauNVO
                                                                                    - Photovoltaikfreifläche -- Photovoltaikfreifläche -

                                                                                    Maß der baulichen NutzungMaß der baulichen Nutzung                                    § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
                                                                                                                                                                                                                                                                          u. §§ 16 u. 17 BauNVOu. §§ 16 u. 17 BauNVO

                                                                                    Grundfläche als FlächenangabeGrundfläche als Flächenangabe
                                                                                    mit Höchstmaß, z.B.  47.000 m²mit Höchstmaß, z.B.  47.000 m²

                                                                                    Überbaubare GrundstücksflächenÜberbaubare Grundstücksflächen        § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
                                                                                                                                                                                                                            und § 23 BauNVOund § 23 BauNVO

                                                                                    BaugrenzeBaugrenze

VerkehrsflächenVerkehrsflächen                                                                                                                    § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

                                                                              StraßenverkehrsflächeStraßenverkehrsfläche

                                                                                    StraßenbegrenzungslinieStraßenbegrenzungslinie

EinfahrtEinfahrt § 9 Abs. 1 Nr.§ 9 Abs. 1 Nr.

Planungen, Nutzungsregelungen,Planungen, Nutzungsregelungen,                              § 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25
                                                                                Maßnahmen und Flächen fürMaßnahmen und Flächen für                                                    und Abs. 6 BauGBund Abs. 6 BauGB
                                                                                    Maßnahmen zum Schutz zurMaßnahmen zum Schutz zur
                                                                                    Pflege und zur Entwicklung vonPflege und zur Entwicklung von
                                                                                    Boden, Natur und LandschaftBoden, Natur und Landschaft

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zurzur § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB
Pflege und zur Entwicklung von Boden,Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft - BöschungsabflachungNatur und Landschaft - Böschungsabflachung

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Bäumen, Sträuchern und sonstigen BepflanzungenBäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

                                                                                  Sonstige PlanzeichenSonstige Planzeichen
mit Geh- und Fahrrechten mit Geh- und Fahrrechten zuzu § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
belastende Flächenbelastende Flächen

                                                                                    Grenze des räumlichen Geltungs-                                      Grenze des räumlichen Geltungs-                                      § 9 Abs. 7 BauGB§ 9 Abs. 7 BauGB
                                                                                    bereiches des Bebauungsplanesbereiches des Bebauungsplanes

II.  DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTERII.  DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

                                                                                    Flurstücksbezeichnung, z.B. 31/2Flurstücksbezeichnung, z.B. 31/2

                                                                                    Flurstücksgrenze, vorhandenFlurstücksgrenze, vorhanden

PV-ModulePV-Module

Grenze des 200 m-KorridorsGrenze des 200 m-Korridors

Geplante Trafostationen und EnergiespeicherGeplante Trafostationen und Energiespeicher

III.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 Abs. 6 BauGB)III.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 Abs. 6 BauGB)
                                                                                      Vorfluter des Sielverbandes St. AnnenVorfluter des Sielverbandes St. Annen

Biotop Biotop (Feldhecke)(Feldhecke) § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchGLNatSchG

ZEICHENERKLÄRUNG:ZEICHENERKLÄRUNG:

TEIL B: TEXTTEIL B: TEXT

1.   ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG1.   ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
         (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)         (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

         Sonstiges Sondergebiet - Photovoltaikanlage - (§ 11 Abs. 2 BauNVO)         Sonstiges Sondergebiet - Photovoltaikanlage - (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
            Zulässig sind:            Zulässig sind:

            -     Beweidung,            -     Beweidung,

            -     Photovoltaikanlagen,            -     Photovoltaikanlagen,

-      Energiespeicher bis zu einer Gesamtfläche von 120 m²,-      Energiespeicher bis zu einer Gesamtfläche von 120 m²,

-      Trafostationen bis zu einer Gesamtfläche von 180 m²,-      Trafostationen bis zu einer Gesamtfläche von 180 m²,

-      Einfriedungen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen.-      Einfriedungen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen.

2.   HÖHE BAULICHER ANLAGEN2.   HÖHE BAULICHER ANLAGEN
         (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)         (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)                  
            Die maximal zulässige Höhe von baulichen Anlagen wird mit max. 2,60 m über der            Die maximal zulässige Höhe von baulichen Anlagen wird mit max. 2,60 m über der
            Oberkante Gelände festgesetzt. Einfriedungen sind bis max. 2,20 m über OK Gelände            Oberkante Gelände festgesetzt. Einfriedungen sind bis max. 2,20 m über OK Gelände

 zulässig. zulässig.

31/231/2
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4.    4.    Die Gemeindevertretung hat am                             den Entwurf des B-Planes mit Begründung beschlossenDie Gemeindevertretung hat am                             den Entwurf des B-Planes mit Begründung beschlossen
und zur Auslegung bestimmt.und zur Auslegung bestimmt.

5.    5.    Der Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung, sowie die Begründung haben in der ZeitDer Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung, sowie die Begründung haben in der Zeit
vom                           bis                     während der Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.vom                           bis                     während der Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der AuslegungsfristDie öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist
von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, amvon allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am
im Bekanntmachungblatt (Informationsdienst) ortsüblich bekannt gemacht. im Bekanntmachungblatt (Informationsdienst) ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt BekanntmachungDer Inhalt Bekanntmachung
der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurdender Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden
unter „unter „https://www.amt-eider.de/index.php/amtl-bekanntmachung https://www.amt-eider.de/index.php/amtl-bekanntmachung “ ins Internet eingestellt.“ ins Internet eingestellt.

6.    6.    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
              wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am                       zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am                       zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

              Lehe, denLehe, den
                                                                                                                                                                                              BürgermeisterBürgermeister

7.    7.    Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

        Heide, den        Heide, den

öffentlich bestellter Vermessungsingenieuröffentlich bestellter Vermessungsingenieur

 8.     8.    Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden undDie Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und
sonstigen Trägersonstigen Träger

        öffentlicher Belange am                        geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.        öffentlicher Belange am                        geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9.   9.   Die Gemeindevertretung hat den B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung am                       als SatzungDie Gemeindevertretung hat den B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung am                       als Satzung
            beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

            Lehe, denLehe, den

                                                                                                                                                                                              BürgermeisterBürgermeister

10. 10.  Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung, wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung, wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt
              zu machen.zu machen.

              Lehe, denLehe, den
                                                                                                                                                                                                BürgermeisterBürgermeister

11.  11.  Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse der Gemeindesowie Internetadresse der Gemeinde
              und Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von allenund Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von allen
              Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind amInteressierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am
              im Bekanntmachungsblatt (Informationsdienst) ortsüblich bekannt gemacht worden. In derim Bekanntmachungsblatt (Informationsdienst) ortsüblich bekannt gemacht worden. In der
              Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und FormvorschriftenBekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
              und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB)und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB)
              sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen diesersowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser
              Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurdeAnsprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde
              ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am                          in Kraft getreten.ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am                          in Kraft getreten.

              Lehe, denLehe, den
                                                                                                                                                                                            BürgermeisterBürgermeister

1.    1.    Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom                       . Die ortsüblicheAufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom                       . Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im BekanntmachungsblattBekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt

              (Informationsdienst) am                               .(Informationsdienst) am                               .

2.    2.    Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde amDie frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am
              durchgeführt.durchgeführt.

3.    3.    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurdenDie Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden
                gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am                              unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahmegem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am                              unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme
              aufgefordert.aufgefordert.
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TEIL A: PLANZEICHNUNGTEIL A: PLANZEICHNUNG Es gilt die BauNVO 2017Es gilt die BauNVO 2017
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